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§ 22 KMG 2019 Prospekthaftung
 KMG 2019 - Kapitalmarktgesetz 2019

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Die für den Prospekt und Nachträge dazu verantwortlichen Personen sind im Prospekt eindeutig unter Angabe

ihres Namens und ihrer Funktion – bei juristischen Personen ihres Namens und ihres Sitzes – zu benennen. Der

Prospekt sowie die Nachträge dazu haben Erklärungen der betreffenden Personen zu enthalten, dass ihres

Wissens die Angaben in dem Prospekt richtig sind und darin keine Angaben fehlen, die die Aussage des

Prospekts und der Nachträge dazu verändern können. Jedem Anleger haften für den Schaden, der ihm im

Vertrauen auf die Prospektangaben oder die Angaben in einem Nachtrag zum Prospekt (§ 6 oder Art. 23 der

Verordnung (EU) 2017/1129), die für die Beurteilung der Wertpapiere oder Veranlagungen erheblich sind,

entstanden ist,

1. 1.der Emittent für durch eigenes Verschulden oder durch Verschulden seiner Leute oder sonstiger Personen,

deren Tätigkeit zur Prospekterstellung herangezogen wurde, erfolgte unrichtige oder unvollständige

Angaben,

2. 2.die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende Person sowie der Garantiegeber,

je für durch eigenes Verschulden oder durch Verschulden ihrer Leute oder sonstiger Personen, deren

Tätigkeit zur Prospekterstellung herangezogen wurde, erfolgte unrichtige oder unvollständige Angaben,

3. 3.der Prospektkontrollor von Prospekten für Veranlagungen jedoch nur für durch eigenes grobes

Verschulden oder grobes Verschulden seiner Leute oder sonstiger Personen, deren Tätigkeit zur

Prospektkontrolle herangezogen wurde, erfolgte unrichtige oder unvollständige Kontrollen,

4. 4.derjenige, der im eigenen oder im fremden Namen die Vertragserklärung des Anlegers

entgegengenommen hat und der Vermittler des Vertrages, sofern die in Anspruch genommene Person den

Handel oder die Vermittlung von Wertpapieren oder Veranlagungen gewerbsmäßig betreibt und sie oder

ihre Leute die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben im Sinne der Z 1 oder der Kontrolle gekannt

haben oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht gekannt haben, und

5. 5.der Abschlussprüfer, der in Kenntnis der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben im Sinne der Z 1

und in Kenntnis, dass der von ihm bestätigte Jahresabschluss eine Unterlage für die Prospektkontrolle

darstellt, einen Jahresabschluss mit einem Bestätigungsvermerk versehen hat.

Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes beim Prospektkontrollor braucht der Anleger das Vorliegen des in den Z 1

oder 2 genannten Verschuldens nicht zu beweisen. Die Haftung nach Z 4 besteht nur gegenüber jenem Anleger,

dessen Vertragserklärung ein Haftungspflichtiger entgegengenommen oder dessen Erwerb von Wertpapieren

oder Veranlagungen er vermittelt hat. Derjenige, der ein prospektpflichtiges Angebot im Inland ohne Zustimmung

des Emittenten gemäß § 5 Abs. 5 oder gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) 2017/1129 stellt, haftet Anlegern, die im

Rahmen seines Angebotes oder seiner Zeichnungseinladung angenommen haben, anstelle des Emittenten nach

Z 1, sofern der Emittent nicht wusste oder wissen musste, dass der Prospekt einem Angebot gemäß § 2 oder

gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 ohne seine Zustimmung zu Grunde gelegt wurde und er dessen daher

unzulässige Verwendung der Meldestelle und der FMA unverzüglich nachdem er von der unzulässigen

Verwendung Kenntnis erlangt hat oder Kenntnis haben musste, mitgeteilt hat. Die Meldestelle hat mit ihr
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zugegangenen Mitteilungen gemäß § 23 Abs. 2 zu verfahren.

2. (2)Bei Wertpapieren oder Veranlagungen von Emittenten aus Drittstaaten trifft die Haftpflicht gemäß Abs. 1 Z 1

auch denjenigen, der das prospektpflichtige Angebot im Inland gestellt hat.

3. (3)Trifft die Haftpflicht mehrere, so haften sie zur ungeteilten Hand. Ihre Haftung wird nicht dadurch gemindert,

dass auch andere für den Ersatz desselben Schadens haften.

4. (4)Die Haftpflicht kann im Voraus zum Nachteil von Anlegern weder ausgeschlossen noch beschränkt werden.

5. (5)Ersatzansprüche können nicht aus dem Umstand abgeleitet werden, dass infolge unrichtiger oder

unvollständiger Prospektangaben oder Prospektnachtragsangaben die im Prospekt beschriebenen Wertpapiere

oder Veranlagungen nicht erworben wurden.

6. (6)Die Höhe der Haftpflicht gegenüber jedem einzelnen Anleger ist, sofern das schädigende Verhalten nicht auf

Vorsatz beruhte, begrenzt durch den von ihm bezahlten Erwerbspreis, zuzüglich Spesen und Zinsen ab Zahlung

des Erwerbspreises. Bei unentgeltlichem Erwerb ist der letzte bezahlte Erwerbspreis zuzüglich Spesen und Zinsen

ab Zahlung des Erwerbspreises maßgeblich.

7. (7)Ansprüche der Anleger nach diesem Bundesgesetz müssen bei sonstigem Ausschluss binnen zehn Jahren nach

Beendigung des prospektpflichtigen Angebotes gerichtlich geltend gemacht werden.

8. (8)Schadenersatzansprüche aus der Verletzung anderer gesetzlicher Vorschriften oder aus der Verletzung von

Verträgen bleiben hievon unberührt.

9. (9)Bei Wertpapierprospekten können Schadenersatzansprüche jedoch nicht lediglich aufgrund der

Zusammenfassung nach Art. 7 der Verordnung (EU) 2017/1129 oder der speziellen Zusammenfassung eines EU-

Wachstumsprospekts nach Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 samt etwaiger

Übersetzungen gestellt werden, es sei denn,

1. 1.die Zusammenfassung ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird,

irreführend, unrichtig oder widersprüchlich oder

2. 2.sie vermittelt, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, nicht die

Basisinformationen, die in Bezug auf Anlagen in die Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe

darstellen würden.

10. (10)Bei Wertpapierprospekten liegt die Haftung für die in einem Registrierungsformular oder in einem

einheitlichen Registrierungsformular enthaltenen Informationen nur in solchen Fällen bei den in Abs. 1

genannten Personen, in denen das Registrierungsformular oder das einheitliche Registrierungsformular als

Bestandteil eines gebilligten Prospekts verwendet wird. Die gilt unbeschadet der Art. 4 und 5 der Richtlinie

2004/109/EG zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten,

deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie

2001/34/EG, ABl. Nr. L 390 vom 31.12.2004 S. 38, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/50/EU, ABl. Nr. L 294

vom 06.11.2013 S. 13, wenn die gemäß jenen Artikeln offenzulegenden Informationen in einem einheitlichen

Registrierungsformular enthalten sind.

11. (11)Die Regelungen über die Haftung der FMA gemäß dem Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz – FMABG, BGBl. I

Nr. 97/2001, gelten unbeschadet der Verordnung (EU) 2017/1129.

12. (12)Gegenüber den Anlegern haften auch der Anbieter sowie die in Abs. 1 Z 4 genannten Personen, je für durch

eigenes Verschulden oder durch Verschulden ihrer Leute oder sonstiger Personen, deren Tätigkeit zum Vertrieb

von den Wertpapieren oder Veranlagungen herangezogen wurde, für im Widerspruch zu den Prospektangaben

oder den Angaben in einem Nachtrag stehenden getätigten sonstigen fehlerhaften Angaben, sofern diese

schadenskausal waren.
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